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Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2020 – Haushaltssituation 

 

 Feststellung 

Plan-Ergebnisse 

 
F1 

Die Stadt Bad Salzuflen plant sehr vorsichtig. Insbesondere auf der Ertragsseite bestehen Chancen, dass die in der Finanzplanung ausgewiesenen Defizite geringer ausfallen können. Ein 

zusätzliches haushaltswirtschaftliches Risiko besteht in der zu optimistischen Planung der Kreisumlage. (S. 40) 

Schulden und Vermögen 

 
F2 

Bei der Stadt Bad Salzuflen besteht ein hoher Investitionsbedarf, um dem Substanzverlust bei den umfangreichen Vermögenswerten entgegen zu wirken. Im Zusammenspiel mit der hohen 

Verschuldung schränkt dies die haushaltswirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten ein. (S. 47) 

 
 

Tabelle 2: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2020 – Handlungsfelder 
 

 Feststellung   Empfehlung Stellungnahme Stadt 

Finanzen - S. 33 ff. 

 Haushaltssteuerung 

F1 Die Stadt Bad Salzuflen hält die gesetzlichen Fristen zur 

Anzeige der Haushaltssatzung und für die Aufstellung des 

Jahresabschlusses nicht ein. (S. 54) 

E1.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte ihre Ermächtigungsübertra-

gungen reduzieren. Sie sollte prüfen, die Ansätze statt-

dessen vermehrt im Folgejahr neu zu veranschlagen. 

Dadurch könnte sie die Transparenz verbessern und die 

Aussagekraft ihrer Haushaltsplanung erhöhen. (S. 60) 

 

Mit dem Fortgeschriebenen Ansatz (Ermächtigungsüber-

tragung plus laufender Ansatz) wird ein weniger genutz-

tes, aber zulässiges Mittel des Haushaltsrechts nach NKF 

angewendet. 

Vor dem Hintergrund der für eine Stadt wie Bad Salzuflen 

immensen Größenordnung von Sanierungs- und Investiti-

onsmaßnahmen, die extrem über den üblichen Durch-

schnittswerten früherer Jahre liegen, wurde das Mittel der 

Ermächtigungsübertragungen gewählt, um diesen beson-

deren Erfordernissen übergangsweise besser Rechnung 

tragen zu können. 

Bei Neuveranschlagungen von Positionen und Maßnah-

men im laufenden Verwaltungsbereich der Aufwendun-

gen im Folgejahr tritt neben der bereits beschlossenen 

Maßnahmenplanung (z.B. politisch beschlossene Pro-

jekte oder Schulbudgets) gerade genau diese „doppelte“ 

Veranschlagung im Plan auf: 

                            Ist 19        Plan 2020        Plan 2021 

beispielhaft                 0        AW 250.000    AW 250.000 

 

Mit einer Plangenehmigung/-anzeige 2021 taucht der ge-

wünschte Ansatz 2x in der Betrachtung und in der Be-

rücksichtigung z.B. beim Haushaltsausgleich auf. Ein 

Jahresabschluss 2020 mit den geringeren Beträgen kann 

  E1.2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte prüfen, Art, Umfang und 

Dauer von Ermächtigungsübertragungen stringenter zu 

regeln. Sie könnte dabei strengere Voraussetzungen für 

die Übertragung von Haushaltsmitteln festlegen. Dazu 

könnte sie Wertgrenzen einführen oder höhere Anforde-

rungen an die Begründung der Unabweisbarkeit der Er-

mächtigungsübertragung bestimmen. (S. 63) 
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hier zur Genehmigung/Anzeige 2021 noch gar nicht vor-

liegen und diese doppelte Veranschlagung wird somit for-

mal berücksichtigt und mindert gerade bei defizitären 

Haushalten das betrachtete Eigenkapital für den Finanz-

planungszeitraum zusätzlich. Bei einer Ermächtigungs-

übertragung tritt dieser doppelte Abzug nicht auf. 

Bei der aufgezeigten „besonderen“ Größenordnung zur 

Abarbeitung des Sanierungsstaus und von nicht ausge-

gebenen Mitteln mit entsprechenden Neuveranschlagun-

gen bedeutet es daneben auch, dass bei Neuveranschla-

gungen von Investitionen im Folgejahr auch die Krediter-

mächtigungen erneut neu veranschlagt werden müssen. 

Damit werden die Kreditbedarfe und die Investitionen/Sa-

nierungen sowohl im Vorjahr als auch im laufenden Jahr 

als Ansatz in der Haushaltsplanung doppelt dargestellt. 

Bei der Neuveranschlagung bedeutet dieses, dass nur in 

einer manuellen Nebenrechnung (manuelles Herausrech-

nen von neuen Veranschlagungen der Investitionen und 

der Kreditermächtigungen) die tatsächlichen Kreditbe-

darfe (in Größenordnungen von 50 bis 100 Mio. €) ermit-

telt werden können. Mit der bisherigen Vorgehensweise 

waren auch die Kreditbedarfe bei Umsetzung der bisher 

schon beschlossenen und gewünschten Maßnahmen di-

rekt erkennbar. Leider kennt die verbindliche Buchhal-

tungssoftware keine Möglichkeit hier automatische Be-

rechnungen vorzunehmen. Beide Vorgehensweisen Neu-

veranschlagung und Ermächtigungsübertragungen haben 

Vor- und Nachteile. 

Der wesentliche Teil der Ermächtigungsübertragungen 

(EÜ) entfällt bisher auf den Bereich des Gebäude-, Grün- 

und Freiflächenmanagements. Aufgrund der Gründung 

des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft zum 1.1.2022 

sind EÜs vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 in diesem Be-

reich formal gar nicht möglich. Allein vor diesem Hinter-

grund ist die bisherige Verfahrensweise in den internen 

Abläufen auf den verschiedenen Ebenen entsprechend 

auf einen Vorrang Neuveranschlagung vor EÜ anzupas-

sen. In diesem Zusammenhang werden daher zum Haus-

haltsjahr 2022 die EÜs ergänzend in allen Bereichen auf 

ein zwingend notwendiges Volumen erheblich reduziert. 

Die manuell zu tätigenden Nebenrechnungen aufgrund 

der "Doppelveranschlagung (Neuveranschlagung)" von 

Haushaltsmitteln müssen in diesem Zusammenhang neu 

in den Budget- und Maßnahmenbetrachtungen Berück-

sichtigung finden.  
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Zeitlich fundierte Maßnahmen- und Projektplanungen aus 

den Dienststellen sind dabei unabdingbar. Die Vorausset-

zungen für die Bildung werden an höhere Anforderungen 

an die Begründung gebunden. 

F2 Die Stadt Bad Salzuflen baut derzeit ein zentrales Förder-

mittelmanagement zur Unterstützung der Fachdienste auf. 

Die Fördermittelakquise ist noch nicht in ein strategisches 

Gesamtkonzept eingebettet. (S. 63) 

E2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Fördermittelakquise 

grundlegend regeln. Dazu gehört, die Prüfung von Förder-

möglichkeiten standardisiert und verbindlich in den Pla-

nungsprozess einzubinden. (S. 64) 

Das zentrale Fördermittelmanagement zur Unterstützung 

der Dienststellen befindet sich im Aufbau. 

Inzwischen wurden Möglichkeiten von IT-Unterstützungen 

geprüft. Dazu gehört auch die Einführung einer techni-

schen Lösung für eine Fördermitteldatenbank der Stadt. 

Die Einführung einer webbasierten Software hat sich lei-

der bisher immer wieder durch den Anbieter verzögert 

und ist nun aktuell für den Herbst 2021 angekündigt. 

Mit der Umsetzung der Software können auch die weite-

ren Planungsschritte besser in ein Gesamtkonzept einge-

bunden werden. Leider gibt es noch nicht eine umfas-

sende und auch aus wirtschaftlichen Erwägungen sinn-

volle "Fördermittelmanagementsoftware". 

 

F3 Die Stadt Bad Salzuflen verfügt noch nicht über ein För-

dermittelcontrolling. (S. 64) 

E3.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die geplante Einführung ei-

ner Fördermittel-Datenbank kurzfristig umsetzen. (S. 65) 

Die vorgesehene IT-unterstützte Datenbank wurde noch 

nicht durch den Anbieter freigegeben. 

 
 E3.2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Verwaltungsleitung und 

die politischen Gremien über den Stand wichtiger Förder-

projekte informieren. Die Berichte sollten sich anlassbezo-

gen am Projektfortschritt orientieren und die zur Steue-

rung erforderlichen Informationen bereitstellen. (S. 65) 

Derzeit erfolgt die Information über den Stand von Förder-

projekten durch die Fachdienststellen. Mit einer Software-

lösung wird auch dieser Punkt eines Fördermittelcontrol-

ling in ein Gesamtkonzept eingebunden. 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

Beteiligungen - S. 74 ff. 

 Beteiligungsmanagement 

F1 Die Datenerhebung und -vorhaltung entspricht überwie-

gend den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungs-

portfolio der Stadt Bad Salzuflen ergeben. Zu einzelnen 

Aspekten gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten.     

(S. 82) 

E1.1 Um schnell und einfach auf die Unterlagen zugreifen und 

sie weiterverarbeiten zu können, sollte die Stadt Bad Sal-

zuflen sämtliche grundlegenden Unternehmensdaten 

(zum Beispiel Satzungen, Gesellschaftsverträge), Jahres-

abschlüsse und Wirtschaftspläne in digitaler Form vorhal-

ten. Hierfür sollte die Stadt ihr Vorhaben umsetzen, eine 

digitale Akte im Bereich der Beteiligungsverwaltung einzu-

führen. (S. 83) 

Bisher gab es eine hybride Aktenführung aus Papierakten 

und digitalen Akten, die durch entsprechende Zugangs-

möglichkeiten und Zugriffsrechte den für das Beteiligungs-

management zuständigen Mitarbeiter*innen und Mandats-

trägern der Verwaltung zur Verfügung standen und ste-

hen. Mit der begonnen Implementierung eines zentralen, 

digitalen Dokumentenmanagementsystems (codia d.3) 

kann der Zugriff bereits optimiert werden und die in Papier 

vorliegenden Dokumente wurden in den vergangenen 

Wochen digitalisiert. 

  E1.2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte verbindliche Standards im 

Bereich Beteiligungen festlegen. Neben der Informations-

bereitstellung könnten die Standards auch das Vorhalten 

und Aktualisieren von Daten betreffen. (S. 84) 

Alle Informationen und Daten liegen der Beteiligungsver-

waltung in aktueller Form vor und werden bei Änderungen 

umgehend aktualisiert. Zudem ist der Rat durch die Vor-

stellung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse im 

Rat, und bei allen strategischen Themen durch die zu fas-

senden Weisungsbeschlüsse an die Gesellschafterver-

sammlung sowohl in den Informationsfluss als auch in un-

mittelbare Beschlussfassung (Weisungsbeschlüsse) ein-

bezogen. 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

F2 Das Berichtswesen entspricht nicht den Anforderungen, 

die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Bad Sal-

zuflen ergeben. (S. 84) 

E2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Beteiligungsberichte 

2017 und 2018 schnellstmöglich nachholen. Um den kom-

munalen Entscheidungsträgern auch zukünftig umfas-

sende Informationen bereitstellen zu können, sollte die 

Stadt weiterhin umfangreiche Berichterstattungen über 

die Beteiligungen bereitstellen. Sie sollten dem Rat in 

dem Jahr zur Verfügung gestellt werden, welches auf den 

Berichtsstichtag folgt. (S. 85) 

Die Stadt holt die Beteiligungsberichte nach. (Anmerkung 

ÖRP: Der Gesamtabschluss 2017 wurde am 21.06.2021 

aufgestellt und am 30.06.2021 dem Rat zur Kenntnis ge-

geben. Der Gesamtabschluss 2018 befindet sich in der 

Aufstellung.) Zudem wird die Stadt auch für die Jahre 

2019 und fortfolgende auch nach dem neuen Wahlrecht 

des § 116a GO NRW weiterhin Gesamtabschlüsse erstel-

len. Anzumerken ist jedoch, dass die Gesamtabschlüsse 

eine rückwärtige Betrachtung darstellen und sich damit le-

diglich für eine Berichterstattung zum Berichtsstichtag 

(31.12. des Jahres) eignen. Eine gegenwarts- und zu-

kunftsorientierte Beteiligungssteuerung ist damit nur mar-

ginal möglich. Die Feststellung kann daher allenfalls mit 

Bezug auf den Gesamtabschluss verstanden werden. Aus 

städtischer Sicht ist die unterjährige Steuerungsrelevanz 

von entscheidender Bedeutung. Dementsprechend be-

steht für die Stadt das unterjährige Berichtswesen aus 

den Quartalsberichten der Gesellschaften, den damit ein-

hergehenden Auswirkungen auf die Quartalsberichte der 

Stadt und ganz wesentlich aus den monatlichen festen 

Austauschen und darüber hinaus jederzeit bei Bedarf 

stattfinden Austauschen zwischen Bürgermeister als Auf-

sichtsratsvorsitzendem, Stadtkämmerin und Geschäfts-

führung der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, 

Stadtwerke GmbH und Staatsbad GmbH. Die enge, vor-

bildliche und überaus kooperative Zusammenarbeit zwi-

schen der Verwaltungsspitze und den Geschäftsführun-

gen dient der Steuerung aus unserer Sicht mehr, als ver-

gangenheitsorientierte Stichtagsberichte. Zudem stehen 

die Quartalsberichte sowie die Drucksachen der Beteili-

gungen auch dem Verantwortlichen für das Beteiligungs-

management als stellvertretendes Mitglied in den Auf-

sichtsräten zur Verfügung.  Die Entscheidung, einen Bei-

geordneten für die Geschäftsfelder Gesundheit, Touris-

mus und Kultur zu bestellen, der die Geschäftsführung 

der Staatsbad GmbH in Personalunion wahrnimmt, trägt 

zu einer engen Vernetzung der Stadt mit der mittelbaren 

Beteiligungsgesellschaft bei. Künftig wird auch der neue 

Beigeordnete als Geschäftsführer der Staatsbad Salzuf-

len GmbH in die regelmäßigen Gespräche einbezogen 

werden, wie es auch jetzt schon mit der Interims-Ge-

schäftsführung gelebt wird. Der Bürgermeister, die Erste 

Beigeordnete und die Geschäftsführer haben für sich das 

Selbstverständnis, gemeinsam im Sinne und zum Wohle 

des Konzerns zu handeln.  
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

 

F3 Die Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter in den 

Gremien entspricht teilweise den Anforderungen, die sich 

aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Bad Salzuflen er-

geben. Beim Thema Schulungen gibt es noch Verbesse-

rungsmöglichkeiten. (S. 86) 

E3 Um allen (potenziellen) städtischen Gremienvertreterin-

nen und -vertretern die Möglichkeit zu geben, sich grund-

legende Informationen zu ihrem Mandat anzueignen, 

sollte die Stadt zumindest einmal zu Beginn einer neuen 

Wahlperiode eine Schulung zum Thema Rechte und 

Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern anbieten. (S. 87) 

Schulungen für die Aufsichtsratsmitglieder der Wirt-

schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, der Stadtwerke Bad 

Salzuflen GmbH, der Stadtbus-Marketing GmbH und 

auch der Staatsbad Salzuflen GmbH werden in der Regel 

zu Beginn einer neuen Legislaturperiode von den Beteili-

gungsgesellschaften organisiert (Thema: "Rechte und 

Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder"). Corona-bedingt 

konnte dies direkt nach der Kommunalwahl nicht stattfin-

den, so dass die Schulungen für den Spätsommer 2021 

vorgesehen sind. Dies wurde in den Aufsichtsratssitzun-

gen kommuniziert. Damit stand sowohl in der Vergangen-

heit und steht auch weiterhin allen Aufsichtsratsmitglie-

dern ein entsprechendes Schulungsangebot zur Verfü-

gung. Schulungen für die Vertreter*innen in den Gremien 

der Sparkasse werden ebenfalls zu Beginn der Legislatur-

periode von der Sparkasse organisiert. Die Teilnahme an 

diesen Schulungen ist für die Mitglieder in der Regel ver-

pflichtend. Darüber hinaus bietet die Stadt zu Beginn ei-

ner jeden Legislaturperiode ein umfangreiches Schu-

lungsprogramm für Ratsmitglieder an. Die Stadt wird eru-

ieren, ob neben dem Angebot der Beteiligungen zusätzli-

che Schulungen zum Thema "Rechte und Pflichten von 

Aufsichtsratsmitgliedern" gewünscht sind und wird diese 

bei Bedarf gerne (sofern coronabedingt möglich) anbie-

ten. 



Stadt Bad Salzuflen - Überörtliche Prüfung 2020 

7 

 

 

Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

Hilfe zur Erziehung – S. 89 ff.  

Organisation und Steuerung  

F1 Über eine Gesamtstrategie für den Aufgabenbereich Hilfe 

zur Erziehung verfügt die Stadt Bad Salzuflen noch nicht 

abschließend. Konkrete Ziele wurden noch nicht erarbei-

tet. (S. 96) 

E1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte auf unterschiedlichen Ebe-

nen Ziele erarbeiten und zu einer Gesamtstrategie weiter-

entwickeln. Hierzu sollte sie Maßnahmen zur Zielerrei-

chung erarbeiten, genauer beschreiben und miteinander 

verknüpfen. Anhand von zuvor festgelegten Zielwerten 

und Kennzahlen sollte die Stadt die Wirksamkeit der 

Maßnahmen prüfen. (S. 97) 

Zu F1-E5.2: 

Anhand von festgelegten Zielwerten und Maßnahmen 

werden im Jugendamt künftig soziostrukturelle und gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen in einem Maßnahmen-

katalog gesamtstrategisch verortet. Folgende Einfluss-

faktoren sollen dafür zugrunde gelegt werden:  

 demografische Entwicklung 

 SGB II-Quote 

 Anteil Alleinerziehende in SGB II-Bezug 

 Jugendarbeitslosigkeit 

 Schulabgänger ohne Schulabschluss etc..  

Das Jugendamt setzt darüber hinaus steuerungsrelevante 

Kennzahlen ein (vgl. HH 2021, S. 741). Diese sollen Ana-

lysen zu Fallzahlen und Aufwendungen liefern sowie zu 

geplanten und umgesetzten Maßnahmen. Im Einzelnen 

sind dies: 

 Z1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll 

innerhalb der Familie gewährleistet sein. 

 Z2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familien-

ersetzende Unterbringungen bevorzugt werden. 

 Z3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter 

Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet wer-

den.  

 Z4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird 

am Meldetag nachgegangen.    

   Auf der Grundlage der soziokulturellen und gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen sowie den steuerungs-

relevanten Zielen wird im Jugendamt eine Gesamtstrate-

gie entwickelt.  

F2 Bislang kann die Stadt Bad Salzuflen Finanz-, Fall- und 

Stellendaten nur mit wesentlichen Einschränkungen trans-

parent aufbereiten. Vor dem Hintergrund der finanziellen 

Bedeutung dieses Aufgabenbereiches sieht die gpaNRW 

hier großen Handlungsbedarf. (S. 97) 

E2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte zur Steuerung und um ei-

nen Überblick über den Ressourcenverbrauch des Aufga-

benbereiches HzE zu erhalten, Kennzahlen ermitteln und 

regelmäßig fortschreiben. Diese Kennzahlen sollten über 

das interne Controlling und ein adressatengerechtes Be-

richtswesen ausgewertet und quartalsweise im Control-

lingbericht dargestellt werden. Wesentliche Kennzahlen 

sollten im Haushalt ausgewiesen und erläutert werden. 

(S. 98) 

F3 Aufgrund fehlender Auswertungsmöglichkeiten in der Soft-

ware konnten Fallzahlen und Aufwendungen zu einzelnen 

Hilfearten nicht vollständig ausgewertet werden. Hier-

durch fehlt es an Transparenz. Dies erschwert die Steue-

rung. (S. 99) 

E3 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Implementierung einer 

neuen Jugendamt-Fachsoftware prüfen, da mit dem Soft-

wareumstieg auch ein Zuwachs an Auswertungs- und 

Steuerungsmöglichkeiten erreicht werden kann. Sie sollte 

die Software zur Ermittlung von Kennzahlen als Grund-

lage für die Erstellung von Controllingberichten nutzen. 

Auch Auswertungen der Laufzeiten und trägerbezogene 

Auswertungen sind notwendig, um die Steuerung zu ver-

bessern. (S. 99) 

F4 Durch ein fehlendes Berichtswesen werden Ergebnisse 

des Fachcontrollings nicht transparent dargestellt. Insbe-

sondere finanzielle Auswirkungen der auf Grundlage des 

Fachcontrollings vorgenommenen Entscheidungen kön-

nen daher nicht nachvollzogen werden. (S. 99) 

  

F5 Das Jugendamt der Stadt Bad Salzuflen hat wenige stan-

dardisierte Maßnahmen zur Kostenbegrenzung. Aspekte 

der Wirtschaftlichkeit, wie z.B. Obergrenzen von Fach- 

leistungsstunden oder Kostenhierarchien, sind in Bad Sal-

zuflen nicht festgelegt. (S. 100) 

E5.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte wirtschaftliche Aspekte, wie 

beispielsweise Obergrenzen von Fachleistungsstunden  

oder die Einführung von Kostenhierarchien, verbindlich 

festschreiben. (S. 100) 
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  E5.2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte Auswertungen zur Wirk-

samkeit und zur Zielerreichung fallübergreifend vorneh-

men. Diese sollten trägerbezogen und auch auf die Hil-

fearten bezogen ausgewertet werden. Außerdem sollten 

die Laufzeiten ausgewertet und analysiert werden. Mit 

den Ergebnissen sollte regelmäßig ein Fachcontrolling-

bericht erstellt und mit dem Finanzcontrolling zusam-

mengeführt werden. (S. 101) 

Damit kann an den festgelegten Zielwerten und Kennzah-

len ebenfalls die Wirksamkeit der Maßnahmen nachver-

folgt/ überprüft werden. Die sukzessive Umsetzung zur 

Verortung einer Gesamtstrategie ist im Laufe des Jahres 

2022 geplant. 

 

Das Berichtswesen soll weiter ausgebaut werden. Damit 

ist eine bessere Steuerung der Hilfen zur Erziehung ver-

bunden und ein Ressourcenverbrauch lässt sich regelmä-

ßig evaluieren. Das damit zusammenhängende interne 

Fach- und Finanzcontrolling ist im Jugendamt in Ansät-

zen vorhanden. Durch den Einsatz entsprechender Soft-

ware (Gedok5) soll die interne Steuerung weiter ausge-

baut werden. Somit können die Finanz- und Falldaten 

künftig aufbereitet und durchgängig zu den einzelnen Hil-

fearten sowie über alle Hilfen insgesamt ausgewertet 

werden. Damit können u.a. Auswertungen zu Trägerkos-

ten erfolgen: Beispielsweise eine umfängliche Leistungs-

betrachtung, die Darstellung abgebrochener Hilfen, Nach-

verfolgung von HPG-Zielen etc..  

Die Implementierung einer neuen Software wurde ge-

prüft und fachdienstübergreifend bearbeitet. Der Umstieg 

auf die Nachfolgesoftware Gedok5 ist für das Jahr 2022 

vorgesehen und wird in der Haushaltsplanung 2022 be-

rücksichtigt. In diesem Rahmen ist dann eine weiterge-

hende Aufbereitung der Fall- und Finanzdaten vorgese-

hen, damit das Fach- und Finanzcontrolling ausgebaut 

werden kann.  

 Die Empfehlung der gpaNRW zur Weiterentwicklung 

des Fach- und Finanzcontrollings wurde aufgenommen 

und soll im Laufe des Jahres 2022 in ein Steuerungskon-

zept überführt werden. 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

Verfahrensstandards  

 

F6 Der ASD arbeitet in Bad Salzuflen nach einheitlichen Ver-

fahrensstandards. Diese liegen jeweils für das Hilfeplan-

verfahren, aber auch für einzelne Hilfearten vor. Grund-

sätzlich hat die Stadt hierdurch erste Voraussetzungen für 

eine qualifizierte und einheitliche Sachbearbeitung ge-

schaffen. (S. 101) 

E6.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte alle für die Aufgabenerledi-

gung im Bereich der Hilfen zur Erziehung benötigten Pro-

zesse zentral, möglichst in digitaler Form, in einem Doku-

ment darstellen und den Beschäftigten des ASD zur Ver-

fügung stellen. (S. 102) 

Zu F6-E10: 

Im Jugendamt der Stadt Bad Salzuflen wird nach ein-

heitlichen Verfahrensstandards gearbeitet. Hierfür 

wurde ein Qualitätshandbuch für den Bereich der Hilfen 

zur Erziehung entwickelt. Dieses Qualitätshandbuch 

wurde auf der Grundlage der rechtlichen Regelungen im 

Zusammenwirken mit dem Landesjugendamt und den 

Mitarbeitenden des Allgemeinen Sozialen Dienstes ent-

wickelt. Das Qualitätshandbuch verfügt über die wesentli-

chen Inhalte für ein standardisiertes Fachcontrolling. 

Diese Standards umfassen die Grundsätze der Arbeit in 

fachlicher und sozialer Hinsicht. Die Hilfen können an-

hand der festgeschriebenen Standards analysiert und re-

flektiert werden. Mit dem Einsatz der neuen Software Ge-

dok5 wird ein Mehrwert erwartet, der eine schnelle und 

spezifische Auswertung (z.B. nach Anbietern, Leistungs-

zeiträumen etc.) zulässt. Damit ist eine weitergehende 

Nutzung für das Fach- und Finanzcontrolling gegeben. 

Das Qualitätshandbuch umfasst u.a. die Standards, Pro-

zesse, Abläufe sowie Zuständigkeiten und Fristen. Die 

Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind bislang 

nicht im Qualitätshandbuch hinterlegt. Im Zuge der Wei-

terentwicklung ist es angezeigt, eine engere Verzahnung 

zwischen dem Allgemeinen Sozialen Dienst und der Wirt-

schaftlichen Jugendhilfe voranzubringen; gemeinsame 

Fallkonferenzen sind dafür angedacht. Darüber hinaus ist 

angedacht, künftig Teil-Handbücher für die einzelnen Ar-

beitsbereiche (wirtschaftliche Jugendhilfe) zu entwickeln. 

Das Qualitätshandbuch unterliegt einem ständigen Ent-

wicklungsprozess und muss dementsprechend regelmä-

ßig überarbeitet und fortgeschrieben werden.  

 

 

  E6.2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die technischen Vorausset-

zungen schaffen, um auch fallbezogene Mails oder den 

allgemeinen Schriftverkehr in den elektronischen Fall- 

verlauf einpflegen zu können. (S. 102)  

F7 Die Stadt Bad Salzuflen hat noch kein systematisch zu-

sammengeführtes QM-Handbuch mit allen wichtigen Ab-

läufen, Prozessen, Zuständigkeiten und Fristen transpa-

rent und nachvollziehbar erarbeitet. Schriftliche Prozess-

beschreibungen sind jedoch für einzelne Hilfearten vor-

handen. Aspekte der Wirtschaftlichkeit sind in den Stan-

dards nicht vorgesehen. (S. 102) 

E7 Zur Sicherstellung der erforderlichen Wirtschaftlichkeits-

aspekte im Rahmen der Aufgabenerfüllung HzE sollte die 

Stadt Bad Salzuflen eine frühzeitigere Einbindung der 

WJH sicherstellen. (S. 103) 

F8 Standardisierte Vorgaben zur Wahl des preiswertesten 

Leistungsanbieters bei mehreren geeigneten Anbietern 

oder andere Aspekte der Wirtschaftlichkeit, wie z.B. 

Laufzeitbegrenzungen bestehen bei der Stadt Bad Sal-

zuflen nicht. (S. 103) 

E8 Das Jugendamt sollte im Hinblick auf die hohen Aufwen-

dungen für Hilfen zur Erziehung die Wirtschaftlichkeit ei-

ner Maßnahme in die Entscheidung über eine Hilfege- 

währung standardmäßig einfließen lassen. Darüber hin-

aus sollten schriftliche Vorgaben fixiert werden, wer ab 

welcher Höhe der Aufwendungen die Entscheidung über 

eine Hilfe trifft. (S. 104) 

F9 Die Stadt Bad Salzuflen steuert die Hilfen zur Erziehung 

anhand von vorgegebenen Verfahrensstandards. Wirt-

schaftlichkeitsaspekte sind zurzeit noch kein Bestandteil 

dieser Standards. Auch die Einbindung der WJH ist zur-

zeit noch nicht als verbindlicher Prozess vereinheitlicht 

und verschriftlicht worden. (S. 104) 

E9.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte prüfen, inwieweit eine künf-

tig sozialräumliche Ausrichtung des ASD zu einer besse-

ren Mitarbeiteraus- bzw. belastung führen würde. Darüber 

hinaus ist ebenfalls die Einbindung der WJH zielführend, 

um Verfahrensstandards zu vereinheitlichen (S. 105). 
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  E9.2 Falllaufzeiten sollten softwarebasiert ausgewertet werden. 

Die Auswertungen sollten insbesondere auch trägerbezo-

gen erfolgen, um zusätzliche Erkenntnisse über den qua-

litativen Erfolg von Maßnahmen gewinnen zu können. 

Auch die Anzahl der Fachleistungsstunden je Fall und 

Träger sollte in die Auswertung mit einbezogen werden. 

(S. 106) 

 Mit dem Umstieg auf Gedok5 sollen die Verfahrens-

standards und Prozesse des Hilfeplanverfahrens hinter-

legt werden. Zudem soll die elektronische Fallakte ein-

geführt werden. Mit der neuen Version der Fachsoftware 

soll eine weitergehende Nutzung (Arbeitsabläufe, Erfas-

sungs- und Auswertungsroutinen, E-Akte) umgesetzt wer-

den. Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse 

zählt die elektronische Akte dazu.  

 Im Hinblick auf die Maßnahmen zur Kostenbegrenzung 

werden bei den Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung 

künftig stärker die Aspekte der Wirtschaftlichkeit in einer 

Entscheidung über eine Hilfegewährung standardmäßig 

einfließen. Darüber hinaus werden schriftliche Vorgaben 

fixiert, wer ab welcher Höhe der Aufwendungen die Ent-

scheidung über eine Hilfe trifft (Teamleitung, Abteilungs-

leitung, Fachdienstleitung; Vgl. Kostenhierarchien). Die 

Umsetzung der Maßnahmen Kostenbegrenzung ist im 

Laufe des Jahres 2021 geplant.  

Mit dem Ausbau prozessintegrierter Vorgehensweisen 

wird das Fach- und Finanzcontrolling (s.o./ Steuerungs-

konzept) weiter ausgebaut und ein Rückgriff auf beste-

hende Daten sowie die entsprechende Auswertung von 

Finanz- und Falldaten weiterentwickelt.  

 

  E9.3 Die Stadt Bad Salzuflen sollte ihre vorliegenden Verfah-

rensstandards zum Hilfeplanverfahren überarbeiten und 

um notwendige und hilfreiche Verfahrensaspekte ergän-

zen. Maßnahmen zur Rückführung und Verselbständi-

gung sollten in die Prozesse integriert und verschriftlicht 

werden. (S. 106) 

F10 Prozessintegrierte und prozessunabhängige Kontrollen er-

folgen bei der Stadt Bad Salzuflen derzeit kaum. (S. 107) 

E10 Die Stadt Bad Salzuflen sollte prozessintegrierte Kontrol-

len auf Basis festgelegter Verfahrensstandards implemen-

tieren. Ergänzend sollten stichprobenhafte, aber auch re-

gelmäßige prozessunabhängige Kontrollen erfolgen. (S. 

107) 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

 

 

Personaleinsatz  

F11 Eine umfassende Personalbemessung wurde in Bad Sal-

zuflen zuletzt im Jahr 2015 erstellt. Eine regelmäßige 

Fortschreibung ist nicht erfolgt. (S. 107) 

E11 Die Stadt Bad Salzuflen sollte eine aktuelle Personalbe-

darfsbemessung erstellen, um gerade vor dem Hinter-

grund der unterschiedlichen Spezialdienste, eine ausrei-

chende quantitative und qualitative Personalausstattung 

zu gewährleisten. (S. 108) 

Im Jugendamt der Stadt Bad Salzuflen wurde 2015 eine 

mit Arbeitsverfahren gekoppelte Ermittlung der Bearbei-

tungszeiten im Verhältnis zu den Fallzahlen durchgeführt. 

Dafür wurde ein Fachinstitut (Institut für Sozialplanung 

und Organisationsentwicklung) beauftragt. Ausgehend 

davon wurden die erforderlichen Arbeitsressourcen ermit-

telt und eingeschätzt. In diesem Zuge wurde im Allgemei-

nen Sozialen Dienst eine zusätzliche Leitungsebene 

(Teamleitung) eingeführt. Aufgrund der steigenden Kom-

plexität der Hilfen zur Erziehung und einer damit einher-

gehenden höheren Falldichte soll eine Fortschreibung 

der Personalbemessung erfolgen. Ebenso sollen durch 

den kontinuierlichen Einsatz einer Personalbemessungs-

software (sog. PEB-Tool) Daten generiert werden. Dar-

über hinaus ist es erforderlich, den Leitungsanteil der 

Teamleitungen verbindlich festzuschreiben.  

 Die Empfehlung der gpaNRW zur Fortschreibung der 

Personalbemessung wird aufgenommen und im Jahr 

2021/22 fortgeführt sowie aktualisiert. Dafür soll erneut 

auf das Fachinstitut (Institut für Sozialplanung und Organi-

sationsentwicklung) zurückgegriffen werden.  

 Leistungsgewährung  

F12 Die Aufwendungen für Eingliederungshilfe sind zum Jahr 

2019 deutlich gestiegen. Bereits im Jahr 2018 liegen die 

Aufwendungen je Hilfefall nur knapp unter dem dritten 

Viertelwert. Eine Erfassung der Fallzahlen und Aufwen-

dungen für Integrationshelfer war nicht möglich. (S. 122) 

E12 Die Stadt Bad Salzuflen sollte den Anstieg der fallbezoge-

nen Aufwendungen für die Hilfen nach § 35a SGB VIII 

analysieren und kostendämpfende Maßnahmen prüfen. 

(S. 123) 

Zu F12-E13: 

Im Jugendamt der Stadt Bad Salzuflen ist ein deutlicher 

Anstieg der Leistungen gem. §35a SGB VIII festzustel-

len. Insbesondere die Aufwendungen für Schulbegleitun-

gen sind im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 

deutlich angestiegen. Es ist festzuhalten, dass sich die 

Standards der Vorgehensweise zur Leistungsgewährung 

nicht geändert haben. Grundsätzlich verfolgt das Jugend-

amt hier eine restriktive Vorgehensweise, die sich an den 

Standards und Prozessen der Handlungsempfehlung des 

Landesjugendamtes orientiert. Dafür ist eine deutliche 

Zunahme an Anträgen in diesem Leistungssegment fest-

zustellen.  

 Die Standards zur Überprüfung der Teilhabebeein-

trächtigung liegen vor und finden bei der Leistungsge-

währung nach §35a SGB VIII durchgängig Anwendung.  

 

 

 

 

 

F13 
Die Stadt Bad Salzuflen hat noch keine eigenen Stan-

dards zur Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung im Rah-

men der Fallbearbeitung und der Hilfeplanung für Fälle 

nach § 35a SGB VIII entwickelt. (S. 123) 

 

E13 
Die Stadt Bad Salzuflen sollte eigene Verfahrensstan-

dards zur Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung im Rah-

men der Fallbearbeitung und der Hilfeplanung für Fälle 

nach § 35a SGB VIII entwickeln. (S. 123) 
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Zusammenfassende Einschätzung des Jugendamtes  

Die Feststellungen der gpaNRW beziehen sich insgesamt auf die Bereiche  

 Organisation und Steuerung 

 Verfahrensstandards 

 Personaleinsatz und  

 Leistungsgewährung.  

 

Für den Bereich der Organisation und Steuerung sowie die Fortschreibung von Verfahrensstandards empfiehlt die gpaNRW die Weiterentwicklung des Fach- und Finanzcontrollings. Diese Emp-

fehlung wird aufgenommen und spiegelt die geplanten Handlungsschritte des Jugendamtes wider. Damit verbunden ist der Umstieg der Fachsoftware auf Gedok5 sowie die Einführung der elektro-

nischen Fallakte. Ebenfalls kann durch den Einsatz der Fachsoftware ein automatisiertes Controllinginstrument etabliert werden.  

Im Hinblick auf die Maßnahmen zur Kostenbegrenzung werden bei den Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung künftig stärker die Aspekte der Wirtschaftlichkeit in einer Entscheidung über eine 

Hilfegewährung standardmäßig einfließen. Darüber hinaus werden schriftliche Vorgaben fixiert, wer ab welcher Höhe der Aufwendungen die Entscheidung über eine Hilfe trifft (Teamleitung, Abtei-

lungsleitung, Fachdienstleitung; Vgl. Kostenhierarchien).  

Für den Bereich der Personalbemessung empfiehlt die gpaNRW eine Fortschreibung der zurückliegenden Personalbemessung aus 2015. Diese Feststellung entspricht ebenfalls der geplanten 

Handlungsweise des Jugendamtes und wird aufgenommen. Dafür soll erneut auf das Fachinstitut (Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung) zurückgegriffen werden.  

Für den Bereich der Leistungsgewährung empfiehlt die gpaNRW die Überprüfung der Standards zur Leistungsgewährung nach §35a SGB VIII. Die Standards zur Leistungsgewährung nach den 

Vorgaben den Vorgaben des SGB VIII und den Empfehlungen des Landesjugendamtes kommen bereits durchgängig zur Anwendung.  

Insgesamt sollen die Feststellungen der gpaNRW in die bestehende Organisationsstruktur und deren Abläufe integriert und weiterentwickelt werden. Dabei sind die eigenen organisatorischen und 

personellen Ressourcen zu berücksichtigen sowie Umsetzungsprioritäten zu setzen.  

 

Hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung ist Folgendes geplant: 

Bis Ende 2021 

 Umsetzung von Maßnahmen zur Kostenbegrenzung: Stärkere Berücksichtigung von Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Umsetzung von Kostenhierarchien 

 Empfehlung der gpaNRW zur Fortschreibung der Personalbemessung werden aufgenommen und im Jahr 2021/22 fortgeführt sowie aktualisiert. 

Im Laufe des Jahres 2022 

 Weiterentwicklung des Fach- und Finanzcontrollings und dieses im Laufe des Jahres 2022 in ein Steuerungskonzept zu überführen.  

 

 

 

Gesamtstellungnahme des  
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

Bauaufsicht – S. 131 ff.  

Baugenehmigung  

F1 Die Bauaufsicht der Stadt Bad Salzuflen ist insgesamt gut 

organisiert und hält die gesetzlichen Fristen in den Bauge-

nehmigungsverfahren ein. In einzelnen Punkten kann sie 

sich dennoch verbessern. (S. 135) 

E1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte ihre Kriterien zum Umgang 

mit Ermessenentscheidungen dokumentieren. Die Ent-

scheidungen sind so noch transparenter und können zum 

Wissenserhalt genutzt werden. (S. 137) 

Grundlage jeder Ermessensentscheidung ist dabei die 

Würdigung des vollständigen und richtigen Sachverhalts 

inkl. aller Umstände des Einzelfalls. Ermessensnormen 

erlauben so ein flexibles Handeln der Verwaltung und ein 

hohes Maß an Einzelfallgerechtigkeit. Wird der Behörde 

in einer Norm Ermessen eingeräumt, ist sie verpflichtet, 

dieses Ermessen auszuüben und auch zu begründen.  

Die pflichtgemäße Ermessensausübung ist (selbstver-

ständlich) ständige Praxis im Fachdienst Bauordnung, 

ebenso wie deren Dokumentation in dem betreffenden 

Vorgang.    

Der Empfehlung wird insoweit gefolgt, als von hier beab-

sichtigt ist, eine „Ermessensrichtlinie“ zu erarbeiten, die 

als Handreichung für die Sachbearbeiter dienen soll. Al-

lerdings ist hier zu beachten, dass damit nicht von vorn-

herein eine Einschränkung des Spielraums einhergehen 

soll und es nicht zu einer faktischen Selbstbindung ohne 

Ermessensspielraum führt. 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

F2 Die Anzahl der zurückgenommenen Bauanträge ist in Bad 

Salzuflen vergleichsweise hoch. Es scheint ein Bedarf 

nach verbesserter Bauberatung zu bestehen.(S. 137) 

E2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Möglichkeiten zur Opti-

mierung in der Bauberatung prüfen. Zielgerichtete Infor-

mationsquellen für Bauwillige können die Nachfrage nach 

einer Bauberatung verringern und sich ebenfalls positiv 

auf die Anzahl zurückgenommener Anträge auswirken. 

Die Auswirkungen sollten von der Stadt evaluiert werden. 

(S. 138) 

Die von der gpaNRW pauschal getroffene Aussage,  

„Grundsätzlich kann der verhältnismäßig hohe Anteil zu-

rückgenommener Anträge aber auch auf einen zusätzli-

chen Bedarf nach Bauberatung hinweisen“, 

kann von hier so nicht nachvollzogen werden. Abgesehen 

von den derzeitigen Coronaeinschränkungen hatten bis-

her alle Bürger_innen und die am Bau Beteiligten die 

Möglichkeit, die Bauaufsichtsbehörde an zwei Vormitta-

gen und donnerstagnachmittags (bis 17:30 Uhr) – ohne 

Voranmeldung – aufzusuchen und ein persönliches Bera-

tungsgespräch zu führen, in dem sie umfassend mit den 

nötigen Informationen versorgt werden. Mehr Beratungs-

service kann man unter Berücksichtigung des Verwal-

tungsaufwandes kaum bieten.  

Dass einige Kommunen in NRW ein gesondertes Baube-

ratungsbüro eingerichtet haben, ist hier bekannt, dient 

hiesiger Kenntnis nach aber weniger der Optimierung der 

Beratung selbst als vor allem dazu, den einzelnen Mitar-

beiter_innen der Bauaufsichtsbehörde von der oftmals 

zeitaufwendigen Beratung, durch die er immer wieder aus 

der normalen Prüftätigkeit gerissen wird, zu entlasten.  

Ungeachtet dessen ist auch hier beabsichtigt, das Infor-

mationsangebot noch weiter zu verbessern, beispiels-

weise durch Verlinkung mit dem vom Ministerium für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW entwi-

ckelten Bauportal.NRW, wo alle Informationen rund um 

das Baugenehmigungsverfahren und verwandte Verwal-

tungsleistungen zu finden sein werden. Auch über die 

Einrichtung einer zentralen Bauberatung, ggf. auch unter 

Beteiligung anderer Fachdienste, wird nachgedacht. 

.   



Stadt Bad Salzuflen - Überörtliche Prüfung 2020 

15 

 

 

Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

F3 Die Aufgaben und Befugnisse innerhalb der Bauaufsicht 

hat die Stadt geregelt. Für die Entscheidungsbefugnisse 

gibt es aber keine schriftliche Grundlage. Die Geschäfts-

prozesse in der digitalen Verarbeitung weisen ein Verbes-

serungspotential auf. (S. 139) 

E3.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Entscheidungsbefug-

nisse der Beschäftigten in der Bauaufsicht schriftlich fest-

legen. (S. 139) 

Der Empfehlung wird gefolgt. Es ist beabsichtigt, Unter-

schrifts-, Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse für alle 

Mitarbeitenden schriftlich festzulegen.  

 

  E3.2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die elektronische Bearbei-

tung der Bauanträge weiter ausbauen und dafür die Vo-

raussetzungen in der Soft- und Hardwareausstattung 

schaffen. (S. 139) 

Der Empfehlung wird gefolgt. Zwar wird auch heute schon 

eine Software zur Unterstützung des Baugenehmigungs-

verfahrens im Fachdienst Bauordung verwendet, für diese 

kann allerdings eine Schnittstelle zum Bauportal.NRW, 

das zukünftig ein vollständiges digitales Baugenehmi-

gungsverfahren ermöglicht, nicht bereitgestellt werden. 

Geplant ist durch das Kommunale Rechenzentrum Min-

den-Ravensberg/Lippe die mittelfristige Ablösung des bis-

herigen Verfahrens zu Gunsten des Baugenehmigungs-

verfahrens PROSOZ Bau, das eine entsprechende 

Schnittstelle zum Bauportal.NRW zulässt.  

Angestrebt wird von hier eine digitale Entgegennahme 

von Antragsdaten und der erforderlichen Bauvorlagen so-

wie eine vollständig elektronische Bearbeitung der bau-

aufsichtlichen Verfahren bis Ende 2022 zu ermöglichen.  

 
F4 Der Prozessablauf für ein einfaches Baugenehmigungs-

verfahren ist weitgehend effektiv gestaltet. Er enthält aber 

einzelne Arbeitsschritte, die optimiert werden können.    

(S. 140) 

E4 Die Stadt Bad Salzuflen sollte organisatorische Regelun-

gen zur Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips bei der 

Genehmigung von Bauanträgen treffen. Es bietet sich 

eine zumindest stichprobenweise Kontrolle in Anlehnung 

an die Überprüfung der Gebührenfestsetzungen an.       

(S. 141) 

Der Empfehlung wird gefolgt. Es ist vorgesehen, nach 

dem „Zufallsprinzip“ eine zusätzliche Überprüfung der 

Entscheidungen einzuführen. Hierzu soll bei jedem Vor-

gang, der in dem von der Fachsoftware automatisch ge-

nerierten Aktenzeichen eine volle Zehner-Nummer auf-

weist, also z.B.  63.41.WN.30/20, 63.54.BS.110/20, die 

Entscheidung von einer zweiten Person (Vertreter, Fach-

dienstleiter) gegengeprüft und zur Dokumentation mitge-

zeichnet werden. Durch dieses Verfahren werden stich-

probenhaft 10 % der Entscheidungen nach dem 4-Augen-

prinzip einer Überprüfung unterzogen. 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

F5 In der Bauaufsicht der Stadt Bad Salzuflen bearbeiten die 

Beschäftigten eine überdurchschnittliche Anzahl von An-

trägen. Die Entwicklung der Fallzahlen ist im Betrach-

tungszeitraum rückläufig. Das kann sich auf den Perso-

nalbedarf in der Bauaufsicht auswirken. (S. 144) 

E5 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Ursachen für den Anstieg 

der Fallzahlen bei den unerledigten Bauanträgen ermitteln. 

Zudem sollte sie bei einer dauerhaft rückläufigen Anzahl 

neuer Bauanträge den Personalbedarf in der Bauaufsicht 

evaluieren. (S. 146) 

Die Gesamtlaufzeit für die einfachen Genehmigungsver-

fahren beim Fachdienst Bauordnung ist im interkommuna-

len Vergleich kurz. Bad Salzuflen gehört zu dem Viertel 

der Kommunen mit den kürzesten Laufzeiten. Auch die 

Gesamtlaufzeit für die normalen Baugenehmigungsver-

fahren ist kürzer als bei 75 Prozent der Vergleichskommu-

nen. Bei den Laufzeiten ab Vollständigkeit der Bauan-

träge im normalen Genehmigungsverfahren erreicht der 

Fachdienst Bauordnung sogar den besten Wert der Ver-

gleichskommunen. 

Die gpaNRW attestiert dem Fachdienst Bauordnung ab-

schließend, dass der Ablaufprozess der Genehmigungs-

verfahren in Bad Salzuflen effektiver ist als bei den meis-

ten anderen Kommunen und das obwohl in der Bauauf-

sicht der Stadt Bad Salzuflen die Beschäftigten im Ver-

gleich eine überdurchschnittliche Anzahl von Anträgen 

bearbeiten. 

Nach Ansicht der Fachdienstleitung dürfte der Anstieg der 

Fallzahlen bei den unerledigten Bauanträgen, der im Übri-

gen nur geringfügig über dem Mittel liegt, auf die aus den 

vorgenannten Ergebnissen abzuleitende hohe Arbeitsbe-

lastung zurückzuführen sein. Abgesehen davon erinnert 

die getroffene Feststellung zum Anstieg der unerledigten 

Bauanträge angesichts der im interkommunalen Vergleich 

überdurchschnittlich guten Ergebnisse an das sprichwört-

liche „Jammern auf hohen Niveau“.  

Gleichwohl wird der Fachdienst Bauordnung die Fallzah-

len weiter beobachten, insbesondere mit Blick auf die zu-

künftig angestrebte Einführung eines vollständigen digita-

len Baugenehmigungsverfahrens, das insofern weiteres 

Verbesserungspotential bieten sollte.  
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

F6 Die Bearbeitung der Bauanträge erfolgt in Bad Salzuflen 

überwiegend in Papierform. Die eingesetzte Software wird 

nicht mehr aktualisiert und muss absehbar ersetzt wer-

den. Die Stadt führt bereits ein digitales Bauaktenarchiv. 

(S. 147) 

E6.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte ihr Bauaktenarchiv zeitnah 

vollständig digitalisieren. Sie sollte die dazu erforderlichen 

finanziellen Mittel einplanen. (S. 148) 

Der Empfehlung wird vom Fachdienst Bauordnung vollin-

haltlich beigetreten.   

 

 

  E6.2 Die Stadt Bad Salzuflen sollte mittelfristig alle Arbeits-

schritte im Genehmigungsverfahren vollständig elektro-

nisch abwickeln können. Dazu sollte sie die Prozessab-

läufe in der Bauaufsicht auf die Möglichkeit der digitalen 

Bearbeitung prüfen und gegebenenfalls anpassen. Um 

die technischen Voraussetzungen zu schaffen, sind       

Investitionen in die Hard- und Software erforderlich.        

(S. 148) 

 

 

Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf die Stellung-

nahme zu E3.2 verwiesen. 

 

F7 Die Stadt Bad Salzuflen nutzt Kennzahlen zur Steuerung 

und Transparenz in der Bauaufsicht. Kennzahlen zur 

Steuerung des Personaleinsatzes liegen aber, abgese- 

hen von den Bearbeitungszeiten, nicht vor. (S. 148) 

E7 Die Stadt Bad Salzuflen sollte über die bereits von ihr de-

finierten Kennzahlen hinaus zusätzliche leistungsbezo-

gene Kennzahlen bilden. Hierzu kann sie die von der 

gpaNRW verwendeten Kennzahlen übernehmen und in-

tern fortschreiben. (S. 149) 

Der Empfehlung soll gefolgt werden, sobald die unter 

E3.2 genannte neue Fachsoftware zur Verfügung steht, 

die eine weniger aufwendige Erhebung bzw. Auswertung 

entsprechender Kennzahlen verspricht als das bisher hier 

genutzte Verfahren. 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

Vergabewesen – S. 153 ff.  

Organisation des Vergabewesens und allgemeine Korruptionsprävention   

F1 Das Vergabewesen der Stadt Bad Salzuflen ist zum Prü-

fungszeitpunkt sehr gut organisiert. In ihrer Vergabeord-

nung und der Dienstanweisung hat die Stadt die notwen-

digen Regelungen getroffen sowie die Zuständigkeiten 

und Aufgaben klar formuliert. Die Regelungen sind gut ge-

eignet, die rechtssichere Durchführung der Vergabever-

fahren zu gewährleisten. (S. 155) 

  Zu F1 - E2.1: 

Im Jahr 2019 ist das Vergabewesen der Stadt mit zentra-

ler Vergabestelle (ZVS) - rechtssicher und korruptionsprä-

ventiv - neu organisiert worden. Die Trennung der fachli-

chen und vergaberechtlichen Aufgaben hat sich bewährt, 

da nicht bei allen beteiligten Stellen detailliertes Vergabe-

KnowHow vorgehalten werden muss.  

Während des Zeitraums der überörtlichen Prüfung er-

folgte eine Verlagerung der Zentralen Vergabestelle aus 

dem Fachdienst Zentrale Verwaltung in die Abteilung 

Rechtsangelegenheiten im Fachdienst Ordnungswesen. 

Die organisatorischen und personellen Auswirkungen die-

ser Maßnahme werden beobachtet, um die fachlich rich-

tige und effiziente Aufgabenwahrnehmung zu gewährleis-

ten. Der Einsatz weiterer personeller Ressourcen wird ge-

prüft. 

Zusätzliche Unterstützung in erheblichem Umfang erhält 

die ZVS zulasten anderer Prüftätigkeiten durch die Örtli-

che Rechnungsprüfung (ÖRP). 

 

 

 

 

F2 Das örtliche Rechnungsprüfungsamt ist in die Vergabever-

fahren der Stadt Bad Salzuflen sehr gut eingebunden. Die 

Regelungen sind gut geeignet, die fachliche Richtigkeit 

der Vergabeverfahren zu gewährleisten. (S. 155) 

E2.1 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die zentrale Vergabestelle 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit ausreichend personellen 

Ressourcen ausstatten. Innerhalb der zentralen Vergabe-

stelle muss eine Vertretung gewährleistet sein. (S. 157) 
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

  E2.2 Die zentrale Vergabestelle sollte mithilfe der eingesetzten 

Software auch in der Lage sein, Auswertungen zum 

Nachtragswesen zu erstellen. Die Stadt Bad Salzuflen 

sollte dazu die Möglichkeiten der eingesetzten Software 

erweitern oder eine geeignete Software über eine 

Markterkundung auswählen. (S. 157) 

Die Empfehlung wird aufgegriffen und es wird geprüft, ob 

und welche Möglichkeiten in Frage kommen. 

 

Hinweis der ÖRP: 

Nachträge werden nicht durch die ZVS bearbeitet, son-

dern i.d.R. von dem beauftragten Unternehmen der Pro-

jektleitung vorgelegt und vom Fachdienst - ohne Beteili-

gung der ZVS - ab einem Auftragswert von 3.000 € der 

ÖRP zur Zustimmung vorgelegt. Eine zentrale Auswer-

tung von Nachträgen durch die Vergabestelle (oder auch 

durch eine andere zentrale Stelle) würde voraussetzen, 

Vergabewesen und finanztechnische Auftragsabwicklung 

in einer Software bzw. Auswertungen daraus in einer Da-

tenbank o. Ä. zusammenzuführen.  

 

 

F3 Die Regelungen der Stadt Bad Salzuflen zum Thema Kor-

ruptionsprävention und -bekämpfung sind gut geeignet, 

die Vorgaben des Korruptionsbekämpfungsgesetzes zu 

erfüllen. Nur in wenigen Punkten besteht noch Anpas-

sungs-/ Regelungsbedarf. (S. 158) 

E3 Die Stadt Bad Salzuflen sollte zur Identifizierung ihrer kor-

ruptionsgefährdeten Bereiche eine erneute Schwachstel-

lenanalyse durchführen und diese in regelmäßigen Ab-

ständen sowie anlassbezogen aktualisieren. (S. 159) 

Nach Abschluss der Neuorganisation der Stadtverwal-

tung und danach regelmäßig wird eine erneute Schwach-

stellenanalyse durchgeführt.  

 

Sponsoring  

F4 Die Stadt Bad Salzuflen nimmt Sponsoringleistungen in 

Anspruch. Sie hat den Umgang mit Sponsoringleistungen 

in einer Dienstanweisung geregelt. Die örtliche Rech-

nungsprüfung wird vor jedem Vertragsabschluss beteiligt. 

Einzelne Aspekte können noch optimiert werden. (S. 160) 

E4 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Beteiligung des Fach-

dienstes Steuern bei der Inanspruchnahme von Sponso-

ringleistungen verbindlich festlegen. Sie sollte darüber 

hinaus den Rat der Stadt jährlich über ihre Sponsoringak-

tivitäten unterrichten. (S. 161) 

Die Empfehlungen der gpaNRW werden bei der anste-

henden Überarbeitung der städtischen Regelungen zum 

Sponsoring einbezogen. 

Die der ÖRP bekannten aktuellen Fälle wurden zwi-

schenzeitlich – soweit nicht bereits im Vorfeld erfolgt – 

dem Fachdienst Steuern zur Bewertung mitgeteilt. 
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Bauinvestitionscontrolling  

F5 Die Stadt Bad Salzuflen hat bisher kein systematisches 

Bauinvestitionscontrolling aufgebaut, das einen konkreten 

Projektauftrag aufstellt, begleitet und nach der Umset-

zung auswertet. Sie berücksichtigt aber bereits viele As-

pekte zum Bauinvestitionscontrolling in der Planung und 

Abwicklung ihrer Baumaßnahmen. Das systematische In-

vestitionscontrolling der Bauprojekte kann in einzelnen 

Punkten noch verfeinert werden. (S. 161) 

  Die Einrichtung eines systematischen Bauinvestitionscon-

trollings (BIC) stellt ein zusätzliches Kontroll- und Be-

richtsinstrument dar, welches eine sparsame und wirt-

schaftliche Haushaltsführung im Baubereich sicherstellen 

soll. Die Vorteile eines BIC werden grundsätzlich auch 

vom Technischen Beigeordneten so eingeschätzt. Die 

Frage ist jedoch, ob die Einrichtung des BIC in der aktuel-

len Situation der Bauverwaltung Priorität genießt oder ob 

andere personelle und organisatorische Entscheidungen 

vorrangig getroffen werden müssen.  

Die Einrichtung eines BIC kann extern oder intern erfol-

gen. 

Bei Einsatz eines externen BIC-Büros hat die Beauftra-

gung auf Grundlage der HOAI/AHO und unter Einhaltung 

der Vergabevorschriften zu erfolgen. Der Bereich Baukos-

tencontrolling wurde für das Projekt „Schulzentrum Aspe“ 

an ein freiberufliches Büro für Controllingaufgaben im 

Jahr 2017 vergeben. Entsprechende Erfahrungen bezüg-

lich der externen Vergabe von Controllingaufgaben liegen 

damit also vor und wurden in den politischen Gremien 

kommuniziert. Eine externe Beauftragung im gleichen 

Umfang wird es zukünftig nicht mehr geben.  

Alternativ besteht die Möglichkeit, eine interne Stabsstelle 

Bauinvestitionscontrolling nach Entgeltgruppe 12 zu 

schaffen. Die jährlichen Arbeitsplatzkosten belaufen sich 

dabei auf rund 115.000 bis 120.000 €. Der Einsatz geeig-

neter befristeter Beschäftigter scheidet bei der aktuellen 

Situation auf dem Arbeitsmarkt für technische Fachkräfte 

aller Voraussicht nach aus. Die Aufgabenstellung für eine 

Stabsstelle Bauinvestitionscontrolling wird in Anlage 5 des 

KGSt-Berichts 3/2008 beschrieben.  

 

F6 Die Bedarfsfeststellung für die Baumaßnahmen erfolgen 

in Bad Salzuflen in den einzelnen Fachdiensten. Die im 

Vorfeld berechneten Kosten weichen bei einzelnen be-

trachteten Maßnahmen erheblich von den abgerechneten 

Summen ab. Das deutet auf einen Optimierungsbedarf in 

der Planungsphase hin. (S. 161) 

E6 Für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung 

sollte die Stadt Bad Salzuflen für kostenintensive, kom-

plexe oder aus anderen Gründen bedeutsame Maßnah-

men ein systematisches Bauinvestitionscontrolling imple-

mentieren und zentral organisieren. Dazu sollte sie in ei-

ner Dienstanweisung die Verantwortlichkeiten und Auf-

gaben regeln. (S. 164) 

  



Stadt Bad Salzuflen - Überörtliche Prüfung 2020 

21 

 

 

    Die Fragestellung der Einrichtung eines zentralen Bauin-

vestitionscontrollings war bereits Gegenstand verwal-

tungsinterner Prüfungen sowie einer intensiven politi-

schen Beratung im Bauausschuss im September 2019. 

Hierzu wurde eine umfangreiche Verwaltungsvorlage er-

stellt. Im Ergebnis hat die Verwaltung daraufhin gewiesen, 

dass, unter der Berücksichtigung der angespannten Per-

sonalsituation in den Fachdiensten Hoch- und Tiefbau, in 

der derzeitigen Situation weder ein externes Controlling 

noch die Schaffung einer zusätzlichen Stabsstelle BIC ge-

eignet erscheint, die wünschenswerten Controllingaufga-

ben verwaltungsökonomisch sinnvoll wahrzunehmen. 

Stattdessen ist zunächst eine ausreichende Personalaus-

stattung der bauenden Fachdienste mit qualifizierten 

Fachingenieuren/Architekten/Bauingenieuren, die in ihrer 

Projektleitungsfunktion auch die Kostenverantwortung für 

ihre Projekte wahrnehmen müssen, sicherzustellen. Nur 

so wird Verantwortung an der zuständigen und entschei-

dungskompetenten Stelle konzentriert und nicht auf eine 

weitere Stabsstelle delegiert. Die Fachverwaltung sollte 

mittelfristig in die Lage versetzt werden, folgende Aufga-

ben selbstständig und sachgerecht wahrnehmen zu kön-

nen:  

• Überprüfung und Bewertung der Notwendigkeit und 
Dringlichkeit investiver baulicher Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung der gesamtkommunalen Interessen- und 
Haushaltslage,  

• Angemessenheits- und Wirtschaftlichkeitsprüfung (Prü-
fung von und Entscheidung über alternative Lösungen), 
Festlegung von Standards in Abstimmung mit den Nut-
zern,  

• Einsatz geeigneter Methoden zur Planung, Kostener-
mittlung- und Steuerung von Baubauvorhaben,  

• Sicherstellung der Vollständigkeit der Planung und Kos-
tenermittlung, Berücksichtigung von Lebenszykluskosten,  

• Sicherstellung der Einhaltung von gesetzten Kostenvor-
gaben und Planungsvorhaben,  

• Sicherstellung von Transparenz und Kommunikation 
zwischen den Beteiligten und den politischen Entschei-
dungsgremien im Hinblick auf Kosten, Umsetzungsstand, 
Qualitäten etc.,   

• Plausibilitätsprüfung in den verschiedenen Projektpha-
sen.  
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   Aufgrund der aktuell hohen Arbeitsbelastung, der Viel-

zahl der politisch beschlossenen Projekte und der teil-

weise unzureichenden Personalausstattung konnten in 

den vergangenen Jahren diese Aufgaben nicht in vollem 

Umfang wahrgenommen werden. Die genannten As-

pekte sollen aber bei den zukünftigen Baumaßnahmen 

(z.B. Grundschule Wasserfuhr) stärker berücksichtigt und 

transparent kommuniziert werden. Durch die derzeit lau-

fende Organisationsuntersuchung der Hochbauverwal-

tung sollen hierfür die notwendigen organisatorischen 

und personellen Voraussetzungen geschaffen werden.  

 

Zudem findet bereits derzeit durch die sehr gute und in-

tensive Abstimmung/Zusammenarbeit und die Kontrollen 

der ÖRP und der Kämmerei ein außerhalb der bauenden 

Fachdienste angesiedeltes, vertieftes „dreistufiges“ Kos-

tencontrolling statt. Wesentliche Kostenüberschreitungen 

werden im „Investitionsausschuss“ bereits jetzt fach-

dienstübergreifend vorgestellt, kritisch hinterfragt und 

einzelfallbezogen durch die Verwaltungsspitze entschie-

den.  
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Feststellung Empfehlung Stellungnahme Stadt 

Nachtragswesen 

 

 

F7 Nachträge haben in der Stadt Bad Salzuflen einen deut-

lichen Einfluss auf die Abrechnungssummen. Die Abwei-

chungen vom Auftragswert sind im Betrachtungsjahr ver-

gleichsweise groß. (S. 164)  

E7 Die Stadt Bad Salzuflen sollte die Abweichungen ins-

besondere bei den Bauaufträgen kritisch hinterfragen. 

Ziel sollte eine Verringerung der Abweichungen sein. 

Gegebenenfalls ist der Bedarfsermittlung vor der Aus-

schreibung mehr Zeit einzuräumen. (S. 168) 

Nachträge in Form von Über- oder Unterschreitung der 

Auftragssummen lassen sich nicht immer vermeiden. 

Nachtragsmanagement ist ein sehr komplexes und eigen-

ständiges Thema. Ursachenforschung als Kernaufgabe mit 

anschließender Manöverkritik erscheint als sinnvoll, lässt 

sich aber nicht vereinheitlichen. Neben der Einführung ei-

nes zentralen Nachtragsmanagements sollte die Verant-

wortung einer Maßnahme von der Vorbereitung über die 

Abwicklung und Kontrolle bei dem Fachplaner/ Fachingeni-

eur verbleiben. Durch die Schaffung personeller Ressour-

cen bzw. die Reduzierung der Menge können die Empfeh-

lungen der gpaNRW, z.B. die Aufstellung einer belastbaren 

Bedarfsermittlung, Zeitmanagement und Betreuung einzel-

ner Maßnahmen, zielgerichtet gesteuert und abgewickelt 

werden. 

Nach Ansicht der ÖRP müsste der Begriff „zentral“ gestri-

chen werden. Das „Nachtrags-Management“, d.h. struktu-

riertes Vorgehen zu der Thematik, kann nach Auffassung 

der ÖRP nur in Händen des Projektleiters/ Fachdienst lie-

gen, nicht irgendwo zentral. Mit den derzeitigen IT-techni-

schen und personellen Ressourcen kann auch die ÖRP 

nicht strukturiert allen Nachträgen nachgehen und für die 

Zukunft solche verhindern. Punktuell wird dies in einzelnen 

Bauvorhaben natürlich verfolgt und thematisiert und Erfah-

rungen aus Bauprojekten werden genutzt (z.B. SZ Aspe 1. 

und 2. BA). Bei den verschiedenen denkbaren Ursachen 

(z.B. im Vorfeld nicht konkret abschätzbare Leistungsmen-

gen, nicht berücksichtigte Leistungen - egal ob vergessen 

oder nicht vorhersehbar, Änderungen in der Bauausfüh-

rung nach Zustand auf der Baustelle) können Nachträge 

bei einer stichprobenweisen Prüfung in den seltensten Fäl-

len im Vorfeld von der ÖRP aufgedeckt werden. Es sollten 

daher nach Ansicht der ÖRP nicht zu hohe Erwartungen an 

ein Nachtragsmanagement geweckt werden. Daher wird 

insbesondere der letzte Hinweis der vorstehenden Stel-

lungnahme von der ÖRP in vollem Umfang unterstützt. In 

einem ersten Schritt müsste die Nachkalkulation von Bau-

maßnahmen (Soll-Ist-Ablauf) verbindlich von der Projektlei-

tung gefordert werden, um hieraus Schlüsse für konkrete 

Optimierungsmaßnahmen (z.B. „bessere, komplettere Leis-

tungsverzeichnisse“) zu ziehen. Dies setzt ausreichende 

personelle Ressourcen voraus. 
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F8 Die Stadt Bad Salzuflen beteiligt die örtliche Rechnungs-

prüfung bereits bei Nachtragsaufträgen ab einem Auf-

tragswert von 3.000 Euro, das bewertet die gpaNRW posi-

tiv. Eine systematische Auswertung aller Nachträge hin-

sichtlich Umfang, Ursachen und beteiligter Unternehmen 

findet nicht statt. (S. 168) 

E8 Die Stadt Bad Salzuflen sollte ein zentrales Nachtrags-

management einrichten. Dazu gehört eine systemati-

sche Auswertung aller Nachträge und Abweichungen 

hinsichtlich Umfang, Ursachen und beteiligter Unter-

nehmen.  (S. 169) 

 

Stand: 04.10.2021 



 

 

Notizen:  




